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Beraterhaftung: Brancheninformationsdienste müssen bei Prospektprüfungen beachtet 
werden, sonst schnappt die Haftungsfalle zu  
 
Jede Bank hat die Kapitalanlagen, die sie empfiehlt, sorgfältig zu prüfen – eigentlich selbstver-
ständlich. Führt die Bank diese Prüfung nicht selbst durch, sondern deren Zentralstelle oder -
verband, so muss sie dem Kunden mitteilen, wenn Informationsdienste nicht vollständig ausgewer-
tet werden. Diese Mitteilungspflicht gilt besonders, wenn es sich um kritische Medienberichte han-
delt. 
 
In der gesamten Wirtschaft – so auch unter Kreditinstituten – wird arbeitsteilig zusammen gearbei-
tet. Der eine Teil prüft, ob die Kapitalanlage wirklich „sauber“ und plausibel ist, der andere Teil soll 
die so geprüften Finanzprodukte an den Kunden bringen. 
 
Das Oberlandesgericht Stuttgart (OLG Stuttgart) hat den Bankberatern ins Stammbuch geschrie-
ben, dass Banken die Prüfung an Externe vergeben können; sie haben dann aber darauf zu ach-
ten, dass alle Brancheninformationsdienste ausgewertet werden müssen. Kritische Stimmen dür-
fen dabei nicht überhört werden.  
 
So hatte kapital-markt intern bei einer Fonds-Kapitalanlage veröffentlicht, dass in dem Prospekt 
nicht alle Angaben enthalten seien und die Anleger mit einer nicht nachvollziehbaren Zahlenakro-
batik `reichgerechnet´ worden seien. Das OLG Stuttgart stellt in dem Urteil – für den Anleger er-
freulich – klar, dass auch der dfi-report (= gerlach-report) zu den Fachzeitschriften gehört, die die 
Prüfer von Kapitalanlagen zu lesen und zu beachten haben. 
 
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Wieder einmal hebt ein Oberlandesgericht hervor, dass kapital-markt intern – wie auch andere 
Informationsdienste – von Beratern und deren Dienstleistern unbedingt beachtet werden müssen. 
Wird kritisch berichtet, so muss der Kunde dieses wissen, ansonsten droht die Haftungsfalle zuzu-
schnappen.  
 
Quelle: Oberlandesgericht Stuttgart (OLG Stuttgart), Urteil vom 22. Januar 2007, AZ 10 U 189/06 
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Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden sie „hier“  
 
Göttinger Gruppe: Anleger muss auf negative Presse hingewiesen werden 
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-
rechtinfo/archiv/texte_g/Goettinger_Gruppe_Anleger_muss_auf_negative_Presse_hingewiesen_werden.shtml  
 
Allgemeiner Finanzdienst GmbH (AFD): Der Vermittler eines DOBA-Fonds hat über negative Pres-
se aufzuklären. 
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/projekte/projekte_a/Allgemeiner_Finanzdienst_GmbH.shtml  
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